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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. Die am 7. August 1978 angemeldete, unter der Anmeldenuntmer 

0 002 073 veroffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 

78 200 133.3 ist von der PrUfungsabteilung 78 durch Ent-

scheidung von 27. Januar 1981 zurUckgewiesen worden. Der Ent-

scheidung lagen die am 12. November 1980 eingegangenenPa-  

tentanspruche 1 bis 3 zugrunde. 

II. Die Zuruckweisung stUtzt sich darauf, daB der Gegenstand des 

Anspruchs 1 in Hinblick auf DE-A-2 545 593 und auf GB-A-

1 488 287 nicht mehr auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. 
I 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Arimelderin mit einer an 

25. Februar 1981 eingelangten Eingabe unter Entrichtung der 

BeschwerdegebUhr Beschwerde eingelegt und diese gleichzeitig 

begrundet. 'Sie beantragt Aufhebung der angefochtenen Ent-

scheidung und Erteilung des Patentes unter Zugrundelegung 

eines neuen, einzigen Patentanspruches, dessen Gegenstand auf 

erfinderischer Tätigkeit beruhe. 

IV. In Zuge einer amtsseitigen Ernittlung in vorbereiteten Ver-

fahren vor der Beschwerdekammer (A.rtikel 114 (1) EPU) wurde 

die Anmelderin auf Trzebiatowsky, Die Kraftfahrzeuge und 

ihre Instandsetzung, 14. Auflage, 1963, Bd. 1, Seite 630 ver-

wiesen, woraus Mai3nahinen zur Erzielung einer unterschiedli-

chen Bremswirkung auf die Ruder verschiedener Achsen (ver-

schieden grof3e Bremszylinder l  verschiedene Ubersetzung zwi-

schen Bremszylinder und Bremsbacken, Bremskraftbegrenzer) 

zu entnehmen sind. Ferner wurde das Werk von Peter, Der 

Kraftwagen, 19. Auflage 1964, Seite 937 - 939 zitiert, 

woraus hervorgeht, daB Schnellöseventile bei Lastwagen zur 

Beschleunigung des Lösens der Druckluftbremsen bekannt sind. 
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V. 	Schlie3liCh hat die Anmelderin in einer am 27. November 1982 

eingelangtefl Eingabe die Erteilung des Patentes mit neuen Pa-

tentansprUchen und einer neuen Beschreibung beantragt. Der 

neue Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

1. Schalteinrichtung für ein mit einer Blockierschutzeinrich-

tung versehenes Nutzfahrzeug, mit einer Triebachseundeiner 

unmittelbar hinter ihr angeordneten Nachlaufachse, wobei die 

Bremswirkung an Trieb- und Nachlaufachse in Abhängigkeit von 

den Signalen von der Triebachse zugeordneten Sensoren gere-

gelt wird, dadurch gekennzeichnet, daB die Nachlaufachse eine 

Liftachse ist, daB ferner die beideri Räder der Triebachse mit 

je einem Sensor versehen sind und daB durch das jeweils sen-

sierte Achsenrad die seitenweiseRegelung des Bremsdruckes 

des entsprechenden, in gleicher Spur laufenden Rades der 

Liftachse Uber ein gemeinsames Drucksteuerventil bestimmt ist 

und daB Mittel verwendet sind; durch die die Bremswirkung auf 

die Rader der Lifftachse aegenuher der Bremswirkung auf die 

Räder der Triebachse reduziert ist. 
GrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Bestimrnungen der Artikel 106 bis 

108 und der Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Gegen die im Laufe des Verfahrens vor der Beschwerdekarnmer vor-

genommenen Anderungen des Beschwerdeantrags sind seitens der 

Beschwerdekammer keine Einwendungen èrhoben worden. Diese nde-

rungen sind daher in forinaler Hinsicht als zulässig anzusehen 

(Regel 86 (3) in Verbindung mit Regel 66 (1) EPU). 

3. Die zuletzt vorgelegte Fassung der Beschreibung und der Patent-

ansprUche entspricht den Anforderungen des Artikels 123 (2) 

EPU. Sie können daher dem weiteren Verfahren zugrundegelegt 

werden. 

../. 
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4. Der einleitende Teil des geltenden Patentanspruches 1 enthält 

im Sinne der Regel 29 (1) a EPU diejenigen technischen Merkma-

le, die in Verbindung miteinander zuni Stande der Technik, närn-

lich der in Fig. 4 der DE-A-2 545 593 dargesteliten Konstruk-

tion, gehoren. 

5. Der kennzeichnende Teil des Patentanspruches 1 enthältzunächst 

das Merkrnal, dai3 die Nachlaufachse eine Liftachse 1st. Dieses 

Merkinal ist ailgemein bekannt, wie dies auch in der neuen Be-

schreibung, letzter Absatz auf Seite 1, ausgefUhrt wird. 

6. Die folgende Merkmalsgruppe, wonach die beiden Räder der Trieb-

achsd mit je einem Sensor versehen sind und durch das jeweils 

sensisierte Achsenrad die seitenweise Regelung des Brenisdruckes 

des entsprechenden, in gleicher Spur laufenden Rades der Lift-

achse Uber ein gemeinsames Steuerventil bestimmt ist, hat 

nichts anderes, als die seitenweise Regelung der Räder zuin Ge-

genstand, wie sie auch durch GB-A-i 488 287 bekanntgeworden 

ist. Die Vor- und Nachteile der seitenweisen (GB-A-i 488 287) 

bzw. achsweisen (DE-A-2 545 593) Steuerung sind dem Fachmann 

geläufig. Die Anwendung des einen çder des anderen Prinzips er-

fordert lediglich Uberlegungen, die im Rabmen der fachmänni-

schen Routine bleiben. Dies erheilt auch aus der veröffentlich-

ten Beschreibung, Seite 6, dritter Absatz ("selbstverständlich 

kann auch ... 

7. Es hat aber auch die Vereinigung der beiden vorstehend erwähn-

ten, dem bekannten Stand der Technik angehorigen Merkinals-

gruppen miteinander und mit den Merkmalen des einleitenden Tei-

ies des Patentanspruches 1 keinen erfinderischen Zug. 1st sin-

mal der Grundgedanke, von zwei Achsen nur eine anzutreiben und 

nur diese zu sensieren, bekannt (DE-A-2 545 593), dann ist es 

unmittelbar einsichtig, daI3 die nicht sensierte Achse in übli-

cher Weise angehoben werden kann, ohne daB hierdurch an der 

.../... 
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BlockierUberwachung etwas geändert werden muB. Die Frage, ob 

der Gegenstand des Anspruches 1 auf erfinderische Thtigkeit zu-

rUckzufUhren ist, kann daher, wenn Uberhaupt, nur aufgrund des 

dritten, im Vorstehenden noch nicht behandelten Merkmais des 

kennzeichnenden Teiles des Anspruches 1 beantwortet werden, des 

Merkmals nämlich, daB die Bremswirkung auf die Ràder der Lift-

achse gegenUber der Bremswirkung auf die Räder der Triebachse 

reduziert ist. 

8. Dieses Prinzip ist der DE-A-2 545 593 nicht zu entnehmen. Man-

gels näherer Angaben in diesem Dokuinent wird der Fachmann aus 

diesem Dokurnent nur die Lehre ableiten, die Bremsanlagen an 

alien Rdern gleich auszuführen. 

9. Das Problem, das der Konstruktion gemàr3 GB-A-i 488 287 zugrun-

deliegt, ist die Verhinderung des Biockierens bei Lastwagen mit 

Tandemachse. Insbesondere bei Notbremsungen kommt es durch die 

Bremsmomente zu einer periodischen Entlastung und Belastung der 

Rder, was sich insbesondere bei der Vorderachse des Doppelach-

sensystems auswirkt, derart, daB sich die Räder periodisch von 

der Stral3enoberfläche abheben und durch die Einwirkung der 

Bremskraft zurn Blockieren gebracht werden. Die gemäl3 GB-A-

1 488 287 vorgesehene besondere Aufhängung der Räder soil si-

cherstellen, daB auch bei einer Notbremsung die vorderen und 

hinteren Räder der Tandemachse dauernd in gleicher Weise bela-

stet bleiben, so daB die Tendenz zum Springen der Räder zurnin-

dest verringert wird und, unter dieser Voraussetzung, das Blok-

kierschutzsystem einwaridfrei arbeitet. Hierbei sind zwei Van-

anten vorgesehen: 

Bei der einen ist die Authàngung der Achsen so ausgelegt, daB 

die Belastung der vorderen und der hinteren Achse des Tandem-

systems gleich groI3 ist. Mach der Of fenbarung den britischen 

Patentschrift wird es dann als notwendig angesehen, die Räder 

beider Achsen zu serisieren, urn eine Blockiergefährdung zu ent- 

I I • / • I • 



5 

decken. Diese Uberlegung hat die unausgesprochene Vorausset-

zung, daB das Bremsmoment, das von den Bremsen Ubertragen wird, 

bei alien vier Rädern gleich groB ist. 

Bei der zweiten Variante werden nur die Rder einer Achse sen-

siert, wie dies auch gemäB Figur 4 der DE-A-2 545 593 vorgese-

hen ist. Zurn Unterschied von der deutschenAuslegeschrift ent-

halt aber für diesen .Fail die britische Patentschrift den Hin-

weis, daB bei den sensierten Rädern für eine höhere Blockier- 

neigung gesorgt werden muI3 ais bei den nicht sensierten Rädern. 

Dies wird - selbstverständlich wiederum unter der stilischei-

genden Voraussetzung eines gleichen Bremsmomentes an alien vier 

Rädern - durch eine Veränderung in der Aufhängung erreicht, 

derart, daB die nicht sensierten Räder 5 bis 10 % mehr Bela-

stung erfahren als die sensierten Räder. Der Durchschnittsfach-

mann wird aus einem Vergleich der beiden Patentdokumente den 

Schiui3 ziehen; daB bei Sensierung der Räder nur eine Achse nach 

der britischen Patentschrift durch eine spezielie Mai3nahme eine 

gegenüber der Konstruktion nach der deutschen Auslegeschrift 

erhöhte Sicherheit gegen Blockieren erreicht wird. 

10. Diese Mai3nahme zur Erhohung der Sicherheit tritt jedoch nur in 

Verbindung mit einer speziellen Aufgabe, nämlich der Verhinde-

rung des Springens der Vorderrder, auf, die beim Anmeldungsge-

genstand Uberhaupt nicht angesprochen wird. Ferner ist diese 

MaBnahme nur in Verbindung mit einer bestiniinten Lösung, nämiich 

einer besonderen Aufhängung der Achsen beschrieberi. Das Prinzip 

dieser Lösung ist aber beim Anmeldungsgegenstand nicht zu 

realisieren, da ja bei angehobener Liftachse eine Verteilung 

der Belastungen auf zwei Achsen nicht möglich ist. Es muBte 

daher, urn zu der anmeldungsgemaBen Lösung zu gelangen, zunächst 

die Lehre der Verbesserung der BlockierUberwachung durch unter-

schiedliche Blockierneigung von der speziellen Aufgabensteliung 

und von der angegebenen Lösung abgelöst werden und anstelle des 

.1... 
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LösunsprinZipS der unterschiedlichen Belastung nach einem ande-

ren Losunsprinzip gesucht werden. 

11. Mebrere Beispiele für das anrneldungsgernäl3 vorgesehene Lösungs-

prinzip, närnlich die unterschiedliche Bremswirkung auf die Rä-

der, sind dem von der Beschwerdekarnrner angezogenen Werk von 

Trzebiatowsky als an sich bekannt zu entnehrnen. DieseLösi.mgs-

mittel wurden jedoch, soweit die Auskunft der aufgefundenen Do-

kurnente reicht, nur bei Vorder- und Hinterachsen zweiachsiger 

Fahrzeuge angewendet und auch da nur zu dem Zweck, die beim 

Bremsvorgang auftretende unterschiedliche Lastverteilung zwi-

schen Vorder- und Hinterachse zu kompensieren. 

12 Der Gedarike, die unterschiedliche Bremswirkung auf die Räder 

bei unmittelbar nebeneinanderliegenden Achsen nunrnehr nicht zur 

Kompensation der AchsdrUcke, sondern zur Erzielung unterschied- 

licher Blockiergefährdung einzusetzen, ist dem errnittelten 

Staride der Technik gegenUber jedenfalls neu. Auch hier war 

eine gewisse Ithstraktionsleistung erforderlich, urn die bekann- 

ten Mittel zur Losung der, wie erwähnt, ebenfalls nur durch Ab-

straktion von den konkreten Bedingungen zu gewinnenden Aufgabe 

einzusetzen. Für die anrneldungsgemä3e Konstruktion muBte gegen-

Uber der Konstrukton gemaL3 Figur 4 der GB-A-i 488 287 Uberdies 

eine weitere Modifikation vorgenornrnen werden: Während im be-

kannten Fall die Vorderachse durch stärkere Belastung weniger 

blockiergefährdet ist, ist anrneldungsgemI3 urngekehrt die Vor-

derachse durch stärkere Brernswirkung einer erhöhten Blockier-

wirkung ausgesetzt. Dadurch konnte Uberhaupt erst die unter-

schiedliche Blockierwirkung im Falle einer Liftachse angewen-

det werden. 	 - 

13. Der Gegenstand des Anspruches 1 ergibt sich demnach für den 

Fachniann nicht in naheliegender Weise aus dem Stande der Tech-

nik und beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit (Arti-

kel 52 und 56 EPU). 
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14. Da die vom Patentanspruch 1 abhängigen AnsprUche 2 bis 7 sich 

auf besondere AusfUhrungsarten der Erfindung gemal3 Patentan-

spruch 1 beziehen (Regel 29 (3) EPU), bestehen gegen diese An-

sprUche ebenfalls keine Bedenken. 

15. Die neue Beschreibung dient einerseits der Anpassung an den 

Wortlaut der neuen PatentarisprUche, andererseits der BerUck-

sichtigung des relevanten Standes der Technik (Regel 27 (1) c) 

EPU) und kann daher gleichfalls akzeptiert werden. 

16. Ein Antrag auf RUckzahlung der BeschwerdegebUhr gemal3 Regel 67 

EPU wurde nicht gestelit. Die Lage des Falles wUrde eine derar-

tige RUckzahlung auch nicht rechtfertigen. . 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die Entscheidung der PrUfungsabteilung 78 des Europäischeri Patent-

amtes vom 27. Januar 1981 wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurUckverwiesen, 

ein europäisches Patent aufgrund der PatentansprUahe 1 bis 7 und 

der Beschreibung vom 27. November 1982 und der ursprUnglichen 

Zeichnung zu erteilen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

J.2.~ 


